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§ 1.

Der "Verein znm Schutze und zur PUege der Alpen
pflanzen" wurde im Anschluss an den "Deutschen und Oester
reichischen Alpenverein" gegründet. Er bezweckt die Förderung
oer Kenntnisse, den Schutz und die Pflege der Alpenpflanzen.

§ 2.

Dieser Zweck soll erreicht werden:
a) Durch Anlegung und Unterstützung von Pflanzengärten im

Alpengebiete, in denen unter fachmännischer Leitung wissen
schaftliche und praktische Kulturversuche gemacht werden
können und den Freunden des Hochgebirges Anreg-ung und
Belehrung g-eboten werden soll.

b) Durch gemeinverständliche Schriften und Vorträge, welche
einerseits das Gesammtpublikum mit den Pfl::lt1zen des Hoch
gebirgs befreunden, andrerseits die Mitglieder des Vereins
dazu erziehen sollen, durch Beispiel und Einfluss auf die
Erhaltung und Pflege namentlich der bedrohten Pflanzen
einzuwirken.

c) Durch Anträge an Behörden und Vertretung-skörper, die den
Schutz der Pflanzen gegen muthwillig-e Zerstörung und gegen
eine schädig-end': Art des Feilbietens bezwecken.

d) Durch Ehrungen und Belohnungen solcher Personen (Geist
liche, Lehrer, Wirthe, Bergführer, Förster, Gärtner etc.), welche
sich durch ihre erzieherische Thätjgkeit, ihren Einfluss und
durch die Pflege alpiner Pflanzen um die Ziele des Vereins
wohlverdient gemacht haben.

§ 3.
Dem Verein können beitreten:

1. Als ordentliche Mitglieder
a) Mitglieder des D. u. Oe. Alpen-Vereins.
b) Sektionen desselben.

:2. Als ausserordentliche Mitglieder jede volljährige unbescholtene
Person, sowie Corporationen und Vereine des 1nn- und Auslandes.

Ueber die Aufnahme entscheidet der Ausschuss.

§ 4.

Der Austritt für das folgende Kalenderjahr muss längstens
bis zum 1. Oktober des laufenden Jahres erklärt sein.

§ 5.
Jedes Mitglied leistet einen jährlichen Beitrag von 1.50 J-6.

1,80 Kronen. Durch einmalige Zahlung von 30 J(,. = 36 Kronen
kann ein Mitglied die lebenslängliche Mitgliedschaft erwerben.

Die Sectionen des D. u. Oe. A.-V. zahlen bei einem
Mitgliederstande bis zu 100 Mitgliederu 10 J(,. = 12 Kronen und
für je weitere 100 Mitglieder 5 01(" = 6 Kronen bis zum Höchst
betrage von 30 016. = 36 Kronen an die Vereinskasse.
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Die Beiträge sind bis längstens 1. Juni jedes Jahres zu
entrichten; nach diesem Termine werden sie mit Postauftrag ein
gezogen; die Zurückweisung desselben hat den Ausschluss aus
dem Verein zur Folge.

§ 6.
Personen, welche sich um den Verein oder dessen Zweck

bervorragende Verdienste erworben haben, hinnen zu Ehren
mitgliedern ernannt werden. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag
des Ausschusses durch die Generalversammlung. Die Ehren
mitglieder erhalten sämmtliche Vereinspublikationen unentgeltlich.

§ 7.
Die Leitung des Vereins ist am jeweiligen Vorort, welcher von

der Generalversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt wird.
Als Sitz des Vereins im Sinne des § 57 des B. G. B.

für Deutschland zum Zwecke des Eintrages in das Vereinsregister
wird Bamberg bestimmt.

§ 8.
Organe des Vereins sind der Ausschuss und die General

Versammlung'.
§ 9.

Der Ausschuss besteht aus 7 Mitgliedern: dem 1. Vor
stand, dem Ir. Vorstand, zugleich Stellvertreter des 1. Vorstandes
und 1. Schriftführer, dem H. Schriftführer, dem Kassier und 3
Beisitzern. Von diesen m4ssen die 4 Erstgenannten am Vororte
wohnen.

Nach aussen hin und vor allen Gerichten und Behörden
bat der 1. Vorstand und in seiner Behinderung der Ir. Vorstand
den Verein zu vertreten.

§ 10.
Zu den Sitzungen des Ausschusses müssen bei wichtigen

Angelegenheiten alle Ausschussmitglieder unter Bekanntgabe der
Tagesordnung geladen werden.

Der Ausschuss ist bei Anwesenheit von mindestens 3
Mitgliedern beschlussfähig. Auswärtige Ausschussmitglieder können
ihre Stimme schriftlich einsenden. Der Antrag des Referenten
gilt mit Stimmenmehrheit, eventuell mit Stichentscheid des Vor
sitzenden, als angenommen.

In minder wichtigen Angelegpnheiten können die anwesen
den Ausschussmitglieder jederzeit mit Stimmenmehrheit entschei
den, doch muss das Protokoll den auswärtigen Mitgliedern zur
Kenntnissnahme mitgetheilt werden.

§ 11.
Der Ausschuss wird auf die Dauer von 3 Jahren von der

ordentlichen General-Versammlung mit Stimmenmehrheit der An
wesenden gewählt. Während des Jahres erforderliche Ersatzwahlen
werden vom Ausschuss - vorbehaltlich der Genehmigung der
nächsten General-Versammlung - vorgenommen.
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§ 14.
Eine ausserordentliche General-Versammlung hat stattzu

finden, wenn ein Drittheil der stimmberechtigten Mitglied~r diese
verlangt. Die Einberufung derselben erfolgt ebenfalls durch Be
kanntgabe im Vereinsorgan.

§ r.
Ueber die Beschlüsse der General-Versammlung ist ein

Protokoll aufzunehmen, das der 1. Vorstand und zwei Vereins
mitglieder unterzeichnen.

§ 16.
Dem Central-Allsschuss des D. u. Oe. A.- V. sind der Vor

anschlag für das nächste Jahr, die Tagesordnung der General
Versammlung und deren HeschlLisse mitzulheilen.

Der Central·Ausschuss hat das Recht zur General· Versamm
lung einen Vertreter zu entsenden und durch denselben Anträge
zu steHen, sowie eine ausserordentliche General-Versammlung beim
Aus>chll s zu beantra~en.

. 17.

Vereinsorgan ind die "Mittheilungen" des D. u. Oe. .-V.
§ 18.

Aenderungen an den Satzungen können nur mit 3/4 Mehr
heit der anwesenden Stimmen in der General- ersammlung be
schlossen werden.

§ 19.
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer General

Ver ammlung mit 3/4. Stimmenme~rheit beschlossen werden, wenn
auf diesen Gegenstand der Tagesordnung ausdrücklich aufmerk
sam gemacht worden ist.

Im Falle der Auflösung hat das Vereinsvermögen an den
D. u. Oe. A.-V. überzugehen.

§ 12.
Die jährliche ordentliche General-Versammlung findet im

Anschlusse an die General-Versammlung des D. ll. Oe. A.-V. statt.
Stimmberechtigt sind l1ur die ordentlichen Mitglieder.
Sectionen des D. u. Oe. A.-V. fuhren für je 5 "If" (6 Kr.)

Jahresbeitrag eine Stimme. Die Tagesordnung der General
Versammlung ist in den Mittheilungen des D. u. Oe. A.-V. min
destens 4 Wochen vor ihrem Zusammentritte bekannt zu geben.

13.
Die ordentliche General-Versammlung nimmt den Rechen

schaftsbericht entgegen und entscheidet über den Voran >chlag der
Einnahmen unJ Ausg-aben und über alle Anträge, welche der Aus
schusss auf die Tagesordnung setzt, mit Stimmenmehrheit.

Ausserdem muss jeder Antrag, der von 115 der stimm··
berechtigten Mitglieder bis spätestens 1. Juni jeden Jahres gestellt
ist, berathen werden.


